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Noch keine offizielle Stellung
nahme aus Wien oder Vorarlberg 

Anfrage über die Zukunft der trilateralen Verkehrsstudie - Notfalls auch ohne Österreich 

Der angekündigte Aus
stieg Österreichs aus der 
trilateralen Studie über 
die «Nachhaltige Entwick
lung des Verkehrssystems 
oberes RheintaU hat zu 
unterschiedlichen Reak
tionen und Äusserungen 
geführt. Bis heute liegt 
der Regierung aber noch 
keine offizielle Stellung
nahme österreichischer 
Behörden vor, wie die 
Angelegenheit bereinigt 
werden könnte. 

Dies geht aus einer Antwort 
von Regierungsrat Norbert 
Marxer zu einer entsprechen
den kleinen Anfrage des stell
vertretenden FL-Abgeordneten 
Adolf Ritter hervor. Nachste
hend die Erklärung des Ver-
kehrsministers im letzten Land
tag zu dieser Problematik. 

Nur via Medien 
Die liechtensteinische Regie

rung bemüht sich um eine offe
ne Informationspoltitik. In den 

Grenzüberschreitende Verkehrsströme: ein Dauerthema. 

letzten Jahren wurden sehr vie
le den Verkehr betreffende Un
terlagen sowohl an die Vorarl

berger als auch an die öster
reichischen Behörden übermit
telt. Über viele Massnahmen 

Vorarlbergs erfuhr die liechten
steinische Seite jedoch nur via 
Medien oder erhielt die Infor
mationen erst auf Grund ent
sprechender Nachfragen. 

Informationslücken? 
Was die angesprochene «tri-

laterale Studie» betrifft, wurde 
bei der Ausarbeitung der Ab
sichtserklärung zur «trilatera
len Studie» mit den österreichi
schen und schweizerischen 
Stellen auf Bundesebene ver
einbart, dass Bern die Kantone 
St.Gallen und Graubünden.und 
Wien das Bundesland Vorarl

berg selbst informieren werde. 
^ *Die Absichtserklärung zur «tri-

lateralen Studie» wurde am 8. 
September 1999 unterzeichnet. 

'* Einen Tag später stattete der 
damalige Bundesminister Cas
par Einem dem Bundesland 
Vorarlberg einen Besuch ab. 
Beide Ereignisse wurden in den 
Medien der Region ausführlich 
dargestellt. Es kann somit da
von ausgegangen werden, dass 
die Vorarlberger Seite von die
ser Studie frühzeitig Kenntnis 
erlangt hat. 

Noch keine Reaktion 
Nachdem Liechtenstein mit 

Schreiben des Bundesministeri
ums vom 18. August 2000 von 
der Absicht Österreichs, aus der 
Studie auszusteigen, erfuhr, er
suchte Regierungsrat Norbert 
Marxer Bundesminister Micha
el Schmid mittels Schreiben 
vom 24. August, die bisherige 
gute Zusammenarbeit gemäss 
der Vereinbarung weiterzuver-
folgen und sicherzustellen. 

Bislang liegt der Regierung 
weder von Seiten des Bundes
ministeriums noch von Seiten 
der Vorarlberger Behörden ein 
Schreiben vor, wie aus ihrer 
Sicht in dieser Angelegenheit 
weiter zu verfahren sei. Liech
tenstein und die Schweiz wür
den es sehr begrüssen, wenn 
Österreich sich weiterhin an der 
Durchführung der Studie betei
ligen würde. Notfalls würde die 
Studie auch allein von Liech
tenstein und der Schweiz zu 
Ende geführt werden, da die Er
gebnisse dieser Studie für die 
weitere Verkehrsplanung in der 
Region von sehr grosser Bedeu
tung sind. 

Neues Ausländerkonzept 
Wirtschaftswachstum und personelle Ressourcen im Land 

Die Regierung will ein neues 
Ausländerkonzept erstellen, 
«das den verschiedenen und 
teilweise entgegengesetzten 
Interessen Rechnung trägt». 
Kernpunkt werde die beste
hende EWR-Lösung im Perso
nenverkehr sein, hiess es in  
der letzten Landtagssitzung. 

Zwischen Wirtschaftswachstum 
und personellen Ressourcen in 
Liechtenstein tue sich eine 
Schere auf, meinte der VU-Ab-
geordnete Volker Rheinberger. 
Er erkundigte sich diesbezüg
lich bei der Regierung, welche 
Prognosen sie stelle und wel
chen Handlungsbedarf sie sehe. 
Nachstehend die Antwort von 
Regierungschef Mario Frick. 

Die Zuwanderung 
Auf den ersten Blick kann 

tatsächlich von einem Zielkon
flikt zwischen Wirtschafts
wachstum und personellen 
Ressourcen die Rede sein. Die 
hohe Attraktivität des Wirt-
schafitsstandorts Liechtenstein 
und die neue, bis Ende 2006 
gültige Personenverkehrsrege-

REKLAME 

lung konkurrenzieren einander 
nicht wirklich, sondern ergän
zen sich. Die gesunde volks
wirtschaftliche Entwicklung 
hängt nicht einzig vom freien 
Personenverkehr mit dem Recht 
auf freie Niederlassung ab. Die 
neue Personenverkehrsrege
lung ist so konzipiert, dass die 
qualitative Komponente der 
Zuwanderung (Stellenantritt 
mit Wohnsitznahme) im Vor
dergrund steht und im Bewilli
gungsverfahren ausschlagge
bend ist. 

Das Ziel der liechtensteini
schen Ausländerpolitik ist, die 
qualitative Zuwanderung im 
Rahmen der Höchstzahlen für 
Bewilligungen nach dem 
Grundsatz der Chancengleich
heit (nicht wettbewerbsverzer
rend und nicht diskriminie
rend) zu realisieren. Die Regie
rung kann ausserdem von den 
Höchstzahlen abweichen, um 
dem Bedarf der Wirtschaft im 
Sinne einer angestrebten Di
versifikation des Wirtschafts
standorts die nötige Flexibilität 
entgegenzubringen. 

Das heutige Modell sieht vor, 

dass der Zugang zum Arbeits
markt für 'EWR-BürgerinnerT 
und -Bürger sowie Schweize
rinnen und Schweizer ohne Be
willigungserfordernis gegeben 
ist; es besteht nur eine Melde
pflicht. Zudem sind sämtliche 
Restriktionen auf dem Arbeits
markt (Stellenwechselverbot; 
Branchenwechselverbot; Nach
weis der Inseratenschaltung 
etc.) weggefallen. Damit ist der 
Arbeitsmarkt geöffnet und für 
Personen aus der Region frei 
zugänglich. Hingegen weiter
hin restriktiv wird die Wohn
sitznahme bewilligt. Ziel der 
Regierung ist und bleibt es, nur 
ein kontrollierbares und ver
kraftbares - das heisst gleich-
massiges - Wachstum der 
Wohnbevölkerung zuzulassen. 

Ungeachtet dessen beabsich
tigt die Regierung basierend 
auf Vorarbeiten ein Ausländer
konzept zu erstellen, das jlen 
verschiedenen und teilweise 
entgegengesetzten Interessen 
Rechnung trägt. Kerngehalt 
dieses Konzeptes wird die be
stehende EWR-Lösung im Per
sonenverkehr sein. 

> 

Ausbau der 
Kabelfernsehnetze 

i 

Neue Grundsatzerklärung angekündigt 
Die Regierung begrüsst die 
Perspektive, die sich in der Te
lekommunikation aus einem 
möglichen Wettbewerb auf 
Netzebene ergibt. In diesem 
Zusammenhang wird sie dem 
Landtag auch eine Neufassung 
ihrer politischen Grundsatzer
klärung aus dem Jahre 1997 
zukommen lassen. 

Dies gab Regierungschef Mario 
Frick im letzten Landtag be
kannt, nachdem sich der FL-
Abgeordnete Paul Vogt zuvor 
über die Gründe der Vertrags
auflösung zwischen der LTN 
Liechtenstein TeleNet AG und 
(jer LKW-Tochtergesellschaft 
Lie-Comtel AG erkundigt hatte. 
Nachstehend die Stellungnah
me des Regierungschefs zu die-

i ser kleinen Anfrage. 

Einvernehmliche 
Vertragsauflösung 

Aufgrund der von der Regie
rung geförderten Liberalisie
rung des Telekommunikations-

eine Information efer Regierung zur L S V A  
Die LSVA betrifft uns alle! 
Diese Gründe sprechen für ein'JA. 
Q Wir wollen auch in Zukunft «In gutes 

Verhältnis und offen« G ranzen mit dar 
Schweiz. 
Bei einem Nein wird die Schweiz die 
Erfassung der LSVA nicht am Grenz
übergang in Schaanwald Vornehmen, 
sondern auf den RheinbrOcken. Diese 
bemannten Kontrollposten würden zu 
Behinderungen und Verkehrtstaus auf 
beiden Seiten führen. 

Q Wir wollen die schweizerische LSVA 
nickt nur mitzählen, sondern auch em 
Ertrag beteiligt sein. 
Die Schweiz wird die LSVA am 1. Janu
ar 2001 einführen. Sie bewirkt höhere 
Transportkosten und damit auch einen 
leichten Preisanstieg bei den Konsum
gütern. Da Waren in Liechtenstein zum 

gleichen Preis verkauft werden wie in 
der Schweiz, zahlen wir diese Mehr
kosten in jedem Fall mit Bei einem 
JA zur LSVA erhalten wir hingegen un
seren Anteil zurück. 

Q Mit einem JA können wir zusittlichen 
Lkw-Verkehr vermelden. 
Bei einem Nein zur LSVA würden wir 
zusatzliche ausllndische Lkw anziehen, 
die über Liechtenstein fahren, um die 
schweizerische LSVA zu umgehen. 
Ebenso würden liechtensteinische Lkw, 

die heute im Inlandverkehr die A13 
benutzen, diese «Umfahrung» künftig 
meiden, um LSVA zu sparen. 

Q Von einem JA zur LSVA profitiert die 
ganze Bevölkerung. 
Die Einführung der LSVA ermöglicht die 
Reduktion der AHV-Beiträge für alle 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ausser
dem können wir mit den LSVA-Geldern 
zusätzliche Umweltmassnahmen im 
Verkehrsbereich finanzieren. 
Davon profitieren alle. 

Gehen Sie am 22./24. September zur Urnel 
Stimmen Sie JA zur LSVA und 
JA zur offenen Grenze mit der Schweiz! 

marktes hat die Lie-Comtel AG 
im Frühjahr 2000 die Gelegen
heit zu einer strategischen Neu
ausrichtung ihrer Geschäfts
tätigkeit erhalten. Gleichzeitig 
hat die Lie-Comtel AG den Er
werb der Kabelfernsehnetze der 
Oberländer Gemeinden voran
getrieben. In der Folge haben 
die LTN und die Lie-Comtel AG 
eine einvernehmliche Vertrags
auflösung vereinbart. 

Durch diese Vereinbarung 
wird sichergestellt, dass der Be
trieb und Unterhalt des liech
tensteinischen Telefonnetzes 
im vollen Umfang gewährlei
stet ist. Die LTN baut zwi
schenzeitlich ihre Organisation 
entsprechend aus. Daneben war 
auch die Möglichkeit, wesent
lich durch die Integration der 
Aufgaben «Betrieb und Unter
halt» in die LTN Synergieeffek
te zu erzielen. 

Neue politische 
Grundsatzerklärung 

Die Regierung begriisst die 
Perspektive, die sich in der Te
lekommunikation aus einem 
möglichen Wettbewerb auf 
Netzebene ergibt. Die Regie
rung geht insbesondere davon 
aus, dass der Ausbau der Ka
belfernsehnetze zu Telekom-
munikations-tauglichen Netzen 
eine hervorragende Vorausset
zung für eine Wettbewerbssi
tuation im Interesse des Kun
den bildet. 

Um der weiteren Entwick
lung in der Telekommunikation 
eine stabile ordnungspolitische 
Basis zu verschaffen, wird die 
Regierung dem Landtag eine 
Neufassung der politischen 
Grundsatzerklärung aus dem 
Jahre 1997 übermitteln. Das 
Ziel dieser Erklärung besteht 
darin, transparente Marktbe
dingungen zu garantieren, un
ter denen für die beteiligten 
Unternehmen gleich lange 
Spiesse bestehen. 

LANDTAG 

Sicherheit an 
Zebrastreifen 
Zur Anfrage des FBPL-Ab-
geordneten Marco Ospelt 
über die Sicherheit an neu 

I gestalteten Fussgänger-
! streifen, wie in Vaduz, er-
i klärte Regierungschef Ma-
! rio Frick: «Die Ermögli-
1 chung der Anbringung von 

Fussgängerstreifen in einer 
anderen als einer gelben 
Farbe durch die Gemeinden 
ist von der Regierung auf
grund einer entsprechen
den Anfrage der Vorsteher
konferenz vom 7. Dezem
ber 1998 überprüft worden. 

| Anlassfall war eine Rechts-
Unsicherheit in der Ge-

; meinde Vaduz. In der Folge 
j wurde Art. 76 Abs. 1 der 
I liechtensteinischen Stras-
j sensignalisationsverord-
I nung im Mai 1999 dahin-
! gehend abgeändert, dass 
| Fussgängerstreifen durch 
j eine Reihe gelber, bei Pflä-
j sterung allenfalls weisser 
< Balken parallel zum Fahr-
) bahnrand zu kennzeichnen 
1 sind. Damit können unter 
i Wahrung der Sicherheit die 
| Unterhaltskosten minimiert 
i werden. Verkehrsbehinde-
] rungen wegen Auffrischen 
i der Farbe entfallen. Die 
j Gemeinden erhalten zudem 
j ein Instrument zur attrakti-
< ven Strassengestalt'ung. . 
j Die Vorsteherkonferenz 
. wurde von der Regierung 
j zuhanden des Vorsitzenden 
; der Vorsteherkonferenz 
\ entsprechend informiert. 

Die gepflästerten Fussgän-
I gerstreifen in Vaduz ent-
I sprechen dieser Regelung; 
i diese Fussgängerstreifen 
i können und sollen dort, 
I wo viele Kinder die Strasse 
' queren, mit einem zusätzli-
I chen Signal versehen wer-
; den.» 
1 
Spitzer-Bericht 

| nicht öffentlich 
j Zur kleinen Anfrage des 
I FL-Abgeordneten Paul 

Vogt über die Möglichkeit 
einer Veröffentlichung des 
ausführlichen Berichts von 

* Sonderstaatsanwalt Dr. 
i Kurt Spitzer im Landtag 
j hielt Regierungschef Mario 
i Frick Folgendes fest: «Am 
! 31. August 2000 wurden in 
| einer Pressekonferenz die 
j Ergebnisse des Abschluss-
i berichts von Sonder-
! Staatsanwalt Dr. Spitzer 
! vorgestellt. Gleichentags 
j sind die entsprechenden 
j Informationen inkl. einer 
: Zusammenfassung des 
| Spitzerberichts an das 
I Landtagssekretariat zur 
j Weiterleitung an die Abge-
j ordneten versendet wor-
j den. Der Bericht enthält 
i Details über hängige Straf-
j verfahren, die der öffent-
: lichkeit grundsätzlich nicht 
j zugänglich sind. Dies im 
j Wesentlichen aus zwei 
j Gründen: Zum einen ist es 
j im Lichte der Unschulds-
) Vermutung und somit im 
I Interesse einer beschuldig-
i ten Person in einem 
j Rechtsstaat unzulässig, 

i
1* dass Ergebnisse eines Un

tersuchungsverfahrens 
oder von Voruntersuchun
gen an die Öffentlichkeit 

||

gelangen. Zum anderen ist 
es aber auch im Interesse 
der Strafrechtspflege 
selbst, dass Informationen 
über laufende Verfahren 
nicht bekannt werden, da 
dies die Untersuchungen 
beeinträchtigen würde.» 


